
~ 

Auszuo Aus DEM PROTOKOLL 
83/.1 

DES 

REGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTH-URN 
VOM 

Nr. 3291. 12 ~ AUGUST 1938. 
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I. Die Einwohnergemeinde ~ik~ hat das im Auftrag des 
Bau-Departemente ausg~arbeitete Projekt für die dor~ige Durch 
gangsstrasse als B.ebauungspl~~ öffentlich aufgelegt~ Gemäss 
Publikation im Amtsanzeiger lag der Plan in der Zeit vom 21.ok„ 
tober bis 21. November l937 öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
Währehd'der Auflagefrist gingen 7 Einsprachen ein. Die Gemeinde~ 
versainmlung vom 4, April 1938 fasste folgenden Beschluss: 

"l. Die G8meinde erteilt dem abgeänderten Bauplan für die 
neue Linienführung der Durchgangsstrasse die 0u~ol~~gung. 

2. Die Einsprachen von Meier Gottlieb; Sohenker Adrian, 
Käsereigenossenschaft Däniken, Frau Wwe. Sohenker-Huber, Morsch 
Otto und Schenker Arthur werden dem Regierungsrat bei Beginn der 
Bauausführung zur Berücksichtigung empfohlen. 

3. Die Einsprache von Hans Maurer wird in dem Sinne gut 
geheissen, bei seiner Liegenschaft den Radius von 750 auf 500 m 
zu stellen. 

4. Der Gemeinderat beantragt, den Radius bei der G~b~ · 
Born in Neu-Däniken von 300 auf 500 m zu stellen." 

II'! Der ,!t~~~!!ß.~.!!! zieht in !~~~™ 
1. Dem oben unter Ziff o 4 wi.edergegebenen Begehren der 

Gemeinde wu.rde Rechnung getragen~ Der Radius der betreffenden 
Kurve ist auf 500 m erhöht und die entsprechende Veränderung der 
Baulinie im.Plan eingezeichnet worden. 

2. Die Gemeinde qat die Einspre.che des Herrn Hans Maurer 
gutgeheissen. Dadurch würde der Radius der Kurve bei GB Uäniken 
Nr. 450 verengert und eine vom strassenbau- un4 verkehrstechnischen 
Standpunkt aus ungünstige Situation geschaffen. Der Einsprecher hat 
zur Begründung seiner Einspruche nur angegeben, dass ihm dadurch 
ausserordentlich viel Land weggenommen werde. Darin kann keine .. 
sachliche Einwendung gegen die Baul:1.nienführung erblickt werden. 
Der Regierungsrat kommt daher zum Schluss., dass die von der GeIPeinde 
bewilligte Verlegung der Baulinie und des StrHssentrasses nicht zu 
genehmig@n: und an der ursprünglichen Linienführung des Projektes 
festzuhalten sei. 
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3. Den übrigen Einsprachen hat die Gemeinde keine Folge gegeben, 
sondern sie im Zeitpunkt der Bauausführung zur Berücksichtigung emp 
fohlen. Sie enthalten Entschädigungsbegehren und sind daher im 

Expropriationsverfahren geltend zu machen. 
4. Das durch das ~augesetz vorgeschriebene Publikatio·nsverfahren 

ist eingehalten wo~en. Der Bebauungsplan kann daher genehmigt 
werden. Durch ihn werden die damit in Widerspruch stehenden Baulinien 
des früheren Bebauungsplanes von Däniken aufgehoben. 

III. Der Regierungsrat besc~liesst daher: 
Der von derEinw.ohnergemeinde Däniken am 4. April 1938 be- 

. - ' 
schlossene Bebauungsplan längs der Ka.ntonsstrasse wird 6enehmigt, 
unter Ablehnung der von der Gemeinde bewilligten Verminderung des 
Kurvenradius bei GB D::·c:.:·_,>: -::.1 N.t· ~ 450. Die dem neuen Plan wider 
sprechenden !eile des früheren Bebauungsplanes werden als aufge- 

hoben erklärt • / 
Publikationstaxe ~r. 10.50 {Staatskanzlei Nr. 4641 N.N,). 

Der _Staatsschreiber: 
,-.L u ;;r;?-7. r / --~~-t:~ -~ ·pC. 

Bau-Departement {6), mit Akteno 
Kantonsingenieur (2), mit l Exemplar des mit Genehmigungsvermerk 

versehenen Bebauungsplanes. 
Ammannamt der Einwohnergemeinde Däniken per Nachnahme, mit Plan. 
Herrn Hans Maurer, Fabrikant, Däniken (~~nschreiben). 
Amtsblatt (nur Dispositiv). 
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